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Ausgangslage in Gießen

Steigende Zahl an Vergnügungsstätten in Hessen

Gestiegenes Angebot in Gießen; weiterer Ansiedlungsdruck

Mögliche Nutzungskonflikte & städtebauliche Fehlentwicklungen

Handlungsbedarf: Steuerung von künftigen Ansiedlungsanfragen
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Funktion / Ziele des Konzeptes

Städtebaulich orientiertes Vergnügungsstättenkonzept zur räumlichen Steuerung:

städtebauliche Beurteilung möglicher Standorte im Stadtgebiet

räumlich-funktionale Leitlinie für den Umgang mit Vergnügungsstätten

keine rechtlich bindende Wirkung, da Zulässigkeit über BauNVO in B-Plänen 
geregelt wird, Grundlage für planungsrechtliche Steuerung

keine Verhinderungsplanung, sondern neutrales Beurteilungskonzept auf Basis 
städtebaulicher Ziele

politische Willensbekundung

Ziel: städtebaulich verträgliche Ansiedlung in Teilräumen, in denen keine 
Nutzungskonflikte mit bestehenden Nutzungen zu erwarten sind

Konkrete Steuerung und Umsetzung muss über 
die Erstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen realisiert werden
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Definition und rechtliche Rahmenbedingungen

GMA-Darstellung 2011

Vergnügungsstätten = Gewerbebetriebe, bei denen die 
kommerzielle Unterhaltung und damit die kommerzielle
Freizeitgestaltung der Besucher im Vordergrund steht

Nachtlokale

Spielhallen

Wettbüros

Swingerclubs

Betriebe mit 
Sexdarbietungen

Diskotheken

Billardcafés
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Definition und rechtliche Rahmenbedingungen
Vergnügungsstätten bedürfen grundsätzlich der Prüfung nach…

… gewerberechtlicher Zulässigkeit (§ 33 i Gewerbeordnung) und nach 

… planungsrechtlicher Zulässigkeit (BauNVO)

Unbeplanter Innenbereich (§34 BauGB)
Entsprechung nach einem Baugebiet mit BauNVO Zugrundelegung des Baugebiets

keine Entsprechung nach einem Baugebiet der BauNVO Einfügungsgebot Empfehlung B-Plan

Tabelle: Zulässigkeit nach aktueller Baunutzungsverordnung

GMA-Darstellung 2011

Baugebiet nach BauNVO nicht kerngebietstypisch            kerngebietstypisch

§ 2 = Kleinsiedlung

§ 3 = reines Wohngebiet

§ 4 = allgemeines Wohngebiet

§ 4a = besonderes Wohngebiet          ausnahmsweise zulässig

§ 5 = Dorfgebiet ausnahmsweise zulässig

§ 6 = Mischgebiet (nicht gewerblich) ausnahmsweise zulässig

§ 6 = Mischgebiet (gewerblich) allgemein zulässig

§ 7 = Kerngebiet allgemein zulässig allgemein zulässig

§ 8 = Gewerbegebiet ausnahmsweise zulässig              ausnahmsweise zulässig

§ 9 = Industriegebiet
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Argumentationsebenen für die Einschränkung von Vergnügungsstätten:

gewerberechtlich (GewO, SpielV)                              kein planerischer Ansatz

moralisch (Spielsucht usw.)                       kein Ansatz

Bauordnungsrecht (z. B. Stellplätze)            nur im Einzelfall

städtebaulich 
(§ 1 Abs. 5 und Abs. 9 BauNVO) einziger Ansatz

Begründungen (Beispiele):

- trading-down-Effekte Innenstadt

- Verdrängung anderer Nutzungen Gewerbegebiete

- negative Beeinträchtigung Wohngebiete
des Umfeldes                                         

Definition und rechtliche Rahmenbedingungen
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Vergnügungsstättenbestand Gießen
Nachtbar

Billard-Club

Diskothek

Spielhalle (Anzahl)

Swinger-Club

Wettbüro

Kartengrundlage: Stadt 
Gießen;

GMA-Bearbeitung 2011.

Stadtteil Lützellinden

(1)

(1)

(2)

(4) (5)

(4)
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Nutzungsstrukturanalyse Gießen

US-Depot

Schulen

Sport / 
Freizeit

Hochschule / 
Sport

Psychiatrie

Hoch-
schule

Schule

Sport / 
Freizeit

Hoch-
schule

Verwaltung

Kliniken

Recy-
cling

Kranken-
haus

Sport / 
Freizeit

Sport / Freizeit

Hoch-
schule

Einkaufsinnenstadt

Erweiterte Innenstadt

Nahversorgungszentrum

überwiegend Wohnnutzung 

überwiegend gewerbliche Nutzung

Einzelhandel- und Dienstleistungsnutzung 

Mischnutzung            Sondernutzung 

Kindergarten / Kindertagesstätte

Schule / Schülerbetreuung                      
Jugendtreff

Kartengrundlage Stadt Gießen, 
GMA-Bearbeitung 2011

Polizei

Grünfläche

Wald

Sport / 
Freizeit / 
Grünfläche

geplant

Hoch-
schule

SWG

Hoch-
schule

Heiz-
werk

Klein-
gärten

Sport / 
Freizeit

geplant

geplant

Verwaltung

Messe, 
Schlachthof

Hoch-
schule

Bot. 
Garten

Verwaltung

Hoch-
schule

THM

Land-
gericht
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Gesamtstädtisches Standortkonzept
Übergeordnetes Ziel: 
Lenkung von weiteren Ansiedlungen auf geeignete, städtebaulich 
verträgliche städtische Teilräume in denen möglichst keine 
Nutzungskonflikte mit bestehenden Nutzungen zu erwarten sind

Aufgrund der überwiegend ähnlichen städtebaulichen Konflikt-
potenziale der verschiedenen Unterarten von Vergnügungsstätten 
erfolgt in Gießen ein einheitlicher Umgang hinsichtlich der 
Eignungs- und Ausschlussgebiete.

Städtebauliche Begründungen

- trading-down-Effekte

- Verdrängung bisheriger Nutzungen

- negative Beeinträchtigung des Umfeldes

- Flächenvorhaltung (z. B. Handwerk / Gewerbe)

- vorhandene Clusterbildungen

(Keine abschließende, ausschließliche Argumentationsgrundlage 
im Rahmen der Aufstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen)

Fußgängerzone

Innenstadteingang Ludwigsplatz

NVZ Frankfurter Straße

NVZ Marburger Straße
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Gesamtstädtisches Standortkonzept
Zulässigkeit

Zulässigkeit von Vergnügungsstätten in Standort-
bereichen ohne wesentliche städtebauliche 
Konfliktpotenziale

z.B. in ausgewählten gewerblich genutzten 
Standortbereichen
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Gesamtstädtisches Standortkonzept

Eingeschränkte Zulässigkeit
Zulässigkeit von Vergnügungsstätten im Untergeschoss 
bzw. den Obergeschossen (etagenbezogene 
Festsetzung): in einem Teilbereich der Innenstadt in 
den Kerngebieten außerhalb der Sanierungsgebiete 

Straßenachse Seltersweg, Kreuzplatz, Mäusburg

Zulässigkeit
Zulässigkeit von Vergnügungsstätten in Standort-
bereichen ohne wesentliche städtebauliche 
Konfliktpotenziale

z.B. in ausgewählten gewerblich genutzten 
Standortbereichen
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Gesamtstädtisches Standortkonzept

Eingeschränkte Zulässigkeit
Zulässigkeit von Vergnügungsstätten im Untergeschoss 
bzw. den Obergeschossen (etagenbezogene 
Festsetzung): in einem Teilbereich der Innenstadt in 
den Kerngebieten außerhalb der Sanierungsgebiete 

Straßenachse Seltersweg, Kreuzplatz, Mäusburg

Keine Zulässigkeit
In Bereichen die überwiegend durch Wohnnutzung
geprägt sind

In den Bereichen der Ortsteile, die überwiegend dörflich
und somit v. a. durch Wohnnutzung geprägt sind

In gemischt oder gewerblich genutzten Bereichen deren 
direkt angrenzendes Umfeld umfangreich durch 
Wohnnutzung geprägt ist

An Einzelhandelsstandorten, die der Nahversorgung 
dienen. Zentrale Versorgungsbereiche Marburger 
Straße, Frankfurter Straße sowie weitere Nahversor-
gungslagen

Keine Zulässigkeit
In Sanierungsgebieten, da Ansiedlungen den 
Sanierungszielen der städtebaulichen Aufwertung 
zuwider laufen würde

In Teilbereichen der Innenstadt in denen die 
Wohnnutzung gestärkt werden soll

Im Umfeld von Innenstadteingangsbereichen, dazu 
zählen ebenfalls der Bahnhofsbereich, der 
Bahnhaltepunkt Oswaldsgarten als innerstädtische 
Eingangssituationen und der Marktplatz als interner 
Zugang (Bus-Knotenpunkt)

Im Nahumfeld von sog. sensiblen Einrichtungen
(Schulen, Kindergärten, Jugendtreffs)

Im Standortbereich bzw. direkten Umfeld spezieller 
Sondernutzungen (z.B. Sportanlagen, Freizeitbereiche, 
Grünanlagen, Hochschule, Kliniken, landwirtschaftlich 
genutzte Bereichen)

In Gewerbegebieten, die der (über-)regionalen 
Profilierung Gießens als Gewerbe- und 
Wirtschaftsstandort dienen (z.B. Europaviertel) 

In Gewerbegebieten die einer speziellen 
Flächenvorhaltung dienen (z.B. Großflächen für die 
Logistikbranche, Entwicklungspotenzial für 
Bestandsunternehmen)

Zulässigkeit
Zulässigkeit von Vergnügungsstätten in Standort-
bereichen ohne wesentliche städtebauliche 
Konfliktpotenziale

z.B. in ausgewählten gewerblich genutzten 
Standortbereichen
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Gesamtstädtisches Standortkonzept
Eignungsgebiete

Eignungsgebiet mit 
Einschränkung

Ausschlussgebiete
Kartengrundlage: Stadt Gießen;
GMA-Bearbeitung 2011.

Teilbereich 
GE Schiffen-
berger Tal

GE West

Teilbereich 
GE Ursulum / 
Oberlachweg

Teilbereich GE 
Margaretenhütte / 
Lahnstraße

Teilbereich 
Innenstadt
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Gesamtstädtisches Standortkonzept

SchiffenbergRödgen

WieseckAllendorf, Kleinlinden

Autohof

Krebsacker
Eignungsgebiete

Ausschlussgebiete
Kartengrundlage: Stadt Gießen;
GMA-Bearbeitung 2011.

Eignungsgebiete

Ausschlussgebiete
Kartengrundlage: Stadt Gießen;
GMA-Bearbeitung 2011.

Lützellinden

GE Teichweg, 
Kiesweg, 
Marburger 
Straße  West
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Gesamtstädtisches Standortkonzept - Innenstadt
Eignungsgebiet mit 
Einschränkung

Ausschlussgebiete

Einkaufsinnenstadt 

Erweiterte Innenstadt    

Sanierungsgebiete
Kartengrundlage: Stadt Gießen;
GMA-Bearbeitung 2011.

TheaterAlten-
heim

Kirche

ZOB
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Fazit

> Erhebliche Einschränkung der Zulässigkeit in der Innenstadt ggü. 
Status-Quo, Komplettausschluss rechtlich nicht haltbar

> Konzept verhindert weitere trading-down-Prozesse infolge von 
Vergnügungsstättenansiedlungen

> Innenstadtentwicklungszielen wird Rechnung getragen

> Sensibilisierung der entscheidenden Akteure für die Mieterwahl 
erforderlich (kurzfristige Mieteinnahme vs. langfristiger trading-down)



Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Rechte liegen bei der GMA Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH. 
Das Dokument ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. © GMA 16

Ausblick / Weiteres Vorgehen

Einbringen in Bauausschuss

Beschluss in der 
Stadtverordnetenversammlung

Konkrete Umsetzung durch 
Änderung bzw. Erstellung von B-Plänen

Sensibilisierung 
von 

Immobilien-
eigentümern, 

Projekt-
entwicklern, 
Vermietern
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Struktur der Konzepterstellung

Rechtliche
Rahmen-

bedingungen

Rahmen-
bedingungen

in der Kommune

Analyse und Bewer-
tung des aktuellen

Bestandes

Strukturanalyse 
(Nutzungsstruktur 
nach Teilräumen)

gesamtstädtisches
Standortkonzept 

Ausschluss-
gebiete 

Eignungs-
gebiete 

Formulierung 
städtebaulicher 
Zielsetzungen

B-Plan-Check / Ermittlung 
des Handlungsbedarfs

GMA-Darstellung 2011



Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Rechte liegen bei der GMA Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH. 
Das Dokument ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. © GMA 19

Vergnügungsstättenbestand Gießen - Innenstadt
Nachtbar

Billard-Club

Diskothek

Spielhalle (Anzahl)

Swinger-Club

Wettbüro

Kartengrundlage: Stadt Gießen;
GMA-Bearbeitung 2011.

(2)

(1)
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Vergnügungsstättenstandort Gießen

Quelle: Jürgen Trümper, Arbeitskreis gegen Spielsucht e.V., GMA-Berechnung 2011

Gießen: 2.900

Einwohner je Spielhallenkonzession
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Karte 5: Übergeordnete Nutzungsstruktur in Gießen – Allendorf, Kleinlinden

Allendorf, Kleinlinden

geplant
geplant

Sport / 
Freizei
t

Bürger
-haus

Schule

Sport / 
Freizei
t

Klein-
gärten

überwiegend Wohnnutzung 

überwiegend gewerbliche Nutzung

Einzelhandel- und Dienstleistungsnutzung 

Mischnutzung 

Sondernutzung 

Kindergarten / Kindertagesstätte

Schule / Schülerbetreuung

Jugendtreff
Kartengrundlage Stadt Gießen, 
GMA-Bearbeitung 2011

geplan
t
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Schule

Fried-
hof

Altenhei
m

Sport / 
Freizeit

Karte 6: Übergeordnete Nutzungsstruktur in Gießen – Wieseck

Wieseck

überwiegend Wohnnutzung 

überwiegend gewerbliche Nutzung

Einzelhandel- und 
Dienstleistungsnutzung 

Mischnutzung 

Sondernutzung 

Kindergarten / Kindertagesstätte

Schule / Schülerbetreuung

Jugendtreff
Kartengrundlage Stadt Gießen, 
GMA-Bearbeitung 2011
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Karte 7: Übergeordnete Nutzungsstruktur in Gießen - Rödgen

Rödgen

überwiegend Wohnnutzung 

überwiegend gewerbliche Nutzung

Einzelhandel- und Dienstleistungsnutzung 

Mischnutzung 

Sondernutzung 

Kindergarten / Kindertagesstätte

Schule / Schülerbetreuung

Jugendtreff
Kartengrundlage Stadt Gießen, 
GMA-Bearbeitung 2011

Flächen ohne 
Planungsstatus

geplan
t

Sportplätz
e
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überwiegend Wohnnutzung 

überwiegend gewerbliche Nutzung

Einzelhandel- und Dienstleistungsnutzung 

Mischnutzung 

Sondernutzung 

Kindergarten / Kindertagesstätte

Schule / Schülerbetreuung

Jugendtreff Kartengrundlage Stadt Gießen, 
GMA-Bearbeitung 2011

Karte 8: Übergeordnete Nutzungsstruktur in Gießen – Lützellinden, Schiffenberg

Schiffenberg

Autohof

Schule

geplant

geplant

geplant

Lützellinden
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Abgrenzungen Innenstadt

Einkaufsinnenstadt 

Erweiterte Innenstadt    

Sanierungsgebiete
Kartengrundlage: Stadt Gießen;
GMA-Bearbeitung 2011.
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Innenstadteingangsbereiche

Innenstadteingangsbereiche

Interner Eingangsbereich

Bahnhaltepunkte 
Kartengrundlage: Stadt Gießen;
GMA-Bearbeitung 2011.

Marburger Straße 
/ J.-F.-Kennedy-
Platz

Moltkestraße 
/ Platz der dt. 
Einheit

Grünberger Straße / 
Ludwigsplatz / 
Berliner Platz

Frankfurter 
Straße

Bahnhof-
straße

Gabelsber-
gerstraße

Rodheimer 
Straße

Bismarck-
straße

H

Oswalds-
garten

H
Bahnhof

H

Zentraler Bushalte-
punkt Marktplatz
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B-Plan Check / Handlungsbedarf

Kein 
HandlungsbedarfAusschlussgebietMI (2,3,4): nicht zulässigMI1990Schiffenberger 

Weg/ Hoher RainGießen - Süd

Kein akuter 
HandlungsbedarfEignungsgebietnicht zulässigSO1990

Karl-Glöckner-
Straße, 1. 
Änderung

Gießen - Süd

Kein 
Handlungsbedarf

Zum Teil Ausschlussgebiet, zum 
Teil Eignungsgebiet

GE (1): ausnahmsweise zulässig, GE (2): nicht zulässig, 
GE (3): ausnahmsweise zulässigGE1990Karl-Glöckner-

StraßeGießen - Süd

Kein akuter 
Handlungsbedarf

Zum Teil Ausschlussgebiet, zum 
Teil EignungsgebietSO (1, 3): nicht zulässigSO1977Sandkauter WegGießen - Süd

HandlungsbedarfAusschlussgebiet
SO: nicht zulässig
MI: mit Einschränkung zulässig
GE (1): ausnahmsweise zulässig, GE (2): nicht zulässig

SO
MI
GE

1990Siemensstraße/ 
TalstraßeGießen - Süd

Kein akuter 
HandlungsbedarfEignungsgebietSO: nicht zulässig

GE: ausnahmsweise zulässig
SO
GE1990Am Grüninger 

PfadGießen - Süd

HandlungsbedarfAusschlussgebietMI (1): mit Einschränkung zulässig, MI (2): nicht zulässigMI1977
Johann-
Sebastian-Bach-
Straße

Gießen - Süd

Kein 
Handlungsbedarf

Zum Teil Ausschlussgebiet, zum 
Teil Eignungsgebiet

GI: nicht zulässig
GE: ausnahmsweise zulässig

GI
GE1990Eisteiche, 

1. ÄnderungGießen - Süd

HandlungsbedarfAusschlussgebietWA: nicht zulässig
MI: mit Einschränkung zulässig

WA
MI1968Südviertel IIGießen - Süd

Kein 
Handlungsbedarf

Zum Teil Ausschlussgebiet, zum 
Teil Eignungsgebiet

GE: zulässig (Einzelfallentscheidung) bzw. mit Einschränkung 
zulässig 
GI: nicht zulässig

GE
GI1968MargarethenhütteGießen - Süd

Kein 
Handlungsbedarf

Zum Teil Ausschlussgebiet, zum 
Teil EignungsgebietGE (1): nicht zulässig, GE (2): ausnahmsweise zulässigGE1990OberlachwegGießen - Ost

Handlungsbedarf
Eignungs- / 
Ausschlussgebiet (vgl. 
Karten 10 und 11)

VergnügungsstättenB-Plan 
Gebiet(e)

Rechts-
grundlage
(BauNVO)

Name B-PlanGemarkung

KonzeptBestand / Situation / Zulässigkeit

Kein 
HandlungsbedarfAusschlussgebietMI (2,3,4): nicht zulässigMI1990Schiffenberger 

Weg/ Hoher RainGießen - Süd

Kein akuter 
HandlungsbedarfEignungsgebietnicht zulässigSO1990

Karl-Glöckner-
Straße, 1. 
Änderung

Gießen - Süd

Kein 
Handlungsbedarf

Zum Teil Ausschlussgebiet, zum 
Teil Eignungsgebiet

GE (1): ausnahmsweise zulässig, GE (2): nicht zulässig, 
GE (3): ausnahmsweise zulässigGE1990Karl-Glöckner-

StraßeGießen - Süd

Kein akuter 
Handlungsbedarf

Zum Teil Ausschlussgebiet, zum 
Teil EignungsgebietSO (1, 3): nicht zulässigSO1977Sandkauter WegGießen - Süd

HandlungsbedarfAusschlussgebiet
SO: nicht zulässig
MI: mit Einschränkung zulässig
GE (1): ausnahmsweise zulässig, GE (2): nicht zulässig

SO
MI
GE

1990Siemensstraße/ 
TalstraßeGießen - Süd

Kein akuter 
HandlungsbedarfEignungsgebietSO: nicht zulässig

GE: ausnahmsweise zulässig
SO
GE1990Am Grüninger 

PfadGießen - Süd

HandlungsbedarfAusschlussgebietMI (1): mit Einschränkung zulässig, MI (2): nicht zulässigMI1977
Johann-
Sebastian-Bach-
Straße

Gießen - Süd

Kein 
Handlungsbedarf

Zum Teil Ausschlussgebiet, zum 
Teil Eignungsgebiet

GI: nicht zulässig
GE: ausnahmsweise zulässig

GI
GE1990Eisteiche, 

1. ÄnderungGießen - Süd

HandlungsbedarfAusschlussgebietWA: nicht zulässig
MI: mit Einschränkung zulässig

WA
MI1968Südviertel IIGießen - Süd

Kein 
Handlungsbedarf

Zum Teil Ausschlussgebiet, zum 
Teil Eignungsgebiet

GE: zulässig (Einzelfallentscheidung) bzw. mit Einschränkung 
zulässig 
GI: nicht zulässig

GE
GI1968MargarethenhütteGießen - Süd

Kein 
Handlungsbedarf

Zum Teil Ausschlussgebiet, zum 
Teil EignungsgebietGE (1): nicht zulässig, GE (2): ausnahmsweise zulässigGE1990OberlachwegGießen - Ost

Handlungsbedarf
Eignungs- / 
Ausschlussgebiet (vgl. 
Karten 10 und 11)

VergnügungsstättenB-Plan 
Gebiet(e)

Rechts-
grundlage
(BauNVO)

Name B-PlanGemarkung

KonzeptBestand / Situation / Zulässigkeit


